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1 Beschreibung der Planung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Limburg hat in ihrer Sitzung am 31.03.2014 die Aufstellung 

des Bebauungsplanes „Blumenröder Straße / Gartenstraße“ beschlossen, um damit die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen für die Nachfolgenutzung des ehemaligen Betriebsgeländes der Maschinenfabrik 

Ohl durch eine im Wesentlichen wohnbauliche Nutzung zu schaffen.  

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans gelangen ein Allgemeines Wohngebiet (WA) und ein Mischge-

biet (MI) zur Ausweisung. Die Grundflächenzahl (GRZ) beträgt 0,4. Die GRZ gibt den maximal überbauba-

ren Flächenanteil eines Baugrundstücks an, der gemäß § 19 Abs. 4 der Baunutzungsverordnung (BauN-

VO) um bis zu 50 % - bis zu einer maximalen GRZ von 0,6 - überschritten werden darf, weshalb im vorlie-

genden Fall mit einer Versiegelung von bis zu 60 % der Grundstücksflächen zu rechnen ist. Durch unter-

irdische bauliche Anlagen darf eine Versiegelung bis zu einem Wert von max. 75 % erreicht werden.  

Die Geschossflächenzahl (GFZ) beträgt 1,45. Die GFZ gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je 

Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne des § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die Zahl der zulässi-

gen Vollgeschosse liegt bei II – IV, jeweils zzgl. Staffelgeschoss (SG).  

 

2 Lage, Nutzung und naturräumliche Einordnung 

Das Vorhaben liegt im Siedlungsbereich der Stadt Limburg zwischen der Blumenröder Straße und der 

Gartenstraße. Bei dem Plangebiet handelt es sich um den ehemaligen Standort der hier seit dem Jahr 

1873 ansässigen Maschinenfabrik und Eisengießerei Ohl, die im Jahr 2011 endgültig Insolvenz anmelden 

musste. Seit diesem Zeitpunkt liegt das ehemalige Betriebsgelände brach und – nachdem von der neuen 

Eigentümerin ein Bebauungs- und Nutzungskonzept erarbeitet wurde – wurde der vormalige Gebäudebe-

stand im Jahr 2014 vollkommen niedergelegt. Die Größe des Plangebietes beträgt rd. 1,9 ha.  

Naturräumlich befindet sich der Geltungsbereich nach KLAUSING (1988) innerhalb des Limburger Beckens 

im Übergangsbereich zwischen dem Limburger Lahntal (311.1) und der Linterer Hochfläche (311.20). Die 

Höhenlage des nach Süden leicht ansteigenden Geländes beträgt etwa 135 m ü. NN.  

 

3 Übergeordnete Fachplanungen 

Der Regionalplan Mittelhessen stellt das Plangebiet als Vorranggebiet Siedlung Bestand dar. Der Bebau-

ungsplan ist gemäß § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung angepasst. Der wirksame Flächen-

nutzungsplan der Stadt Limburg stellt das Plangebiet entsprechend der vormaligen Nutzung als gewerbli-

che Baufläche dar. Der Bebauungsplan ist daher nicht aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. Dies ist 

insofern unbeachtlich, als dass bei Bebauungsplänen der Innenentwicklung der Flächennutzungsplan im 

Wege der Berichtigung angepasst werden kann.  

 

4 Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfällen u. Abwässern 

Da keine spezifischen und erheblichen Emissionen durch die Ausweisungen und Festsetzungen des Be-

bauungsplans zu erwarten sind, werden diesbezüglich keine gesonderten Vorkehrungen zur Vermeidung 

von Emissionen getroffen. 

Über die üblichen zu erwartenden typischen Siedlungsabfälle (u.a. Restmüll, Bioabfall, Papier, Glas und 

Sperrmüll) hinausgehend, sind keine aus der künftigen Nutzung entstehenden Sonderabfallformen ab-

sehbar. Sämtliche entstehenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen. 

Entstehende Schmutzwassermengen werden über den bestehenden Abwasserkanal abgeführt. 



Stadt Limburg a.d.Lahn, Bebauungsplan „Blumenröder Straße / Gartenstraße“, Landschaftspflegerischer Fachbeitrag 4 

 

Planungsbüro Holger Fischer, 35440 Linden  12/2015 

 

5 Nutzung erneuerbarer Energien sowie sparsame und effiziente Nutzung von Energie 

Im Bebauungsplan wird auf die Bestimmungen des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes und die auf 

Grundlage des Energieeinsparungsgesetzes erlassene Energieeinsparverordnung hingewiesen und an-

gemerkt, dass die Nutzung der Solarenergie ausdrücklich zulässig ist. 

 

6 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Die Änderung des Bebauungsplans folgt dem Gebot des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, 

indem innerhalb des bestehenden Ortsgefüges Flächen für eine neue Nutzung mobilisiert werden. Hiermit 

wird ein Beitrag zur Reduktion weiteren Flächenverbrauchs im Außenbereich geleistet. 

 

7 Bestandsaufnahme und –bewertung hinsichtlich der Belange des Umweltschutzes 

7.1 Boden und Wasser 

Das Plangebiet war bereits zu über 90 % bebaut und damit künstlich verändert. Natürliche Bodenprofile 

sind nicht zu erwarten, Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  

Aufgrund der festgesetzten maximalen Grundflächenzahl von 0,4 sowie der grünordnerischen Festset-

zungen zur Begrünung der Grundstücksfreiflächen (vgl. Kap. 7.5) ist mit keinerlei Beeinträchtigungen für 

den Boden- und Wasserhaushalt zu rechnen.  

 

7.2 Klima und Luft 

Aufgrund seiner innerörtlichen Lage und der fehlenden Vegetation kommt dem Plangebiet keine klimati-

sche Funktion zur Versorgung der Ortslage mit Frisch- bzw. Kaltluft zu. Vielmehr handelt es sich aufgrund 

des hohen Versiegelungsgrades um einen klimatisch stark vorbelasteten Bereich.  

Aufgrund der festgesetzten maximalen Grundflächenzahl von 0,4 sowie der grünordnerischen Festset-

zungen zur Anpflanzung von Laubgehölzen ist mit langfristig mit positiven bzw. ausgleichenden Wirkun-

gen auf das städtische Kleinklima zu rechnen.  

 

7.3 Tiere und Pflanzen 

Zur Erfassung der Biotop- und Nutzungstypen des Plangebietes und seiner näheren Umgebung wurde im 

März 2015 eine Geländebegehung durchgeführt. Das Plangebiet wird demnach derzeit von der weitge-

hend vegetationsfreien Fläche des niedergelegten Gebäudebestands eingenommen. Grünstrukturen sind 

mit Ausnahme kleinflächiger kurzlebiger Ruderalfluren nicht vorhanden (vgl. Abb. 1 u. 2). 

Bei den innerhalb des Plangebietes angetroffenen Nutzungstypen handelt es sich zum Großteil um für 

Tiere und Pflanzen wertlose Bereiche; nur sehr kleinflächig finden sich Bereiche von geringer Wertigkeit. 

Es sind keine gesetzlich geschützten Biotope oder Lebensräume nach FFH-Richtlinie im Plangebiet vor-

handen. Damit kommt dem Plangebiet aus naturschutzfachlicher Sicht eine sehr geringe Bedeutung zu, 

so dass durch die Überplanung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Tiere 

und Pflanzen zu erwarten sind. Es liegen keine Hinweise auf Vorkommen planungsrelevanter
1
 Arten im 

Plangebiet vor.  

                                                           
1
 Als „planungsrelevant“ werden vorliegend alle europäischen Vogelarten mit ungünstigem Erhaltungszustand, alle Arten des An-

hangs IV der FFH-Richtlinie sowie alle nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützten Arten zusammengefasst. 
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Abb.1 : Blick von Süden auf das Plangebiet   Abb. 2: Blick von Nordosten auf das Plangebiet 

Durch die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes bzgl. der durchzuführen-

den Pflanzmaßnahmen kann gegenüber dem Voreingriffszustand eine Aufwertung des Plangebietes für 

Flora und Fauna erreicht werden.  

 

7.4 Biologische Vielfalt 

Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ
2
 

 die Vielfalt der Arten,  

 die Vielfalt der Lebensräume und  

 die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 

Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegenseitig: bestimmte Ar-

ten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein ganz bestimmter anderer Arten ange-

wiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von bestimmten Umweltbedingungen wie Boden-, Klima- und 

Wasserverhältnissen ab. Die genetischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die 

Chancen der einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z.B. durch den Klimawandel) anzu-

passen. Man kann biologische Vielfalt mit einem eng verwobenen Netz vergleichen, ein Netz mit zahlrei-

chen Verknüpfungen und Abhängigkeiten, in dem ununterbrochen neue Knoten geknüpft werden.  

Dieses Netzwerk der biologischen Vielfalt macht die Erde zu einem einzigartigen, bewohnbaren Raum für 

die Menschen. Wie viele Arten tatsächlich existieren, weiß niemand ganz genau. Derzeit bekannt und 

beschrieben sind etwa 1,74 Millionen. Doch Expert/Innen gehen davon aus, dass der größte Teil der Arten 

noch gar nicht entdeckt ist und vermuten, dass insgesamt etwa 14 Millionen Arten existieren.  

Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitätskonvention) verfolgt 

drei Ziele: 

 den Erhalt der biologischen Vielfalt, 

 die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 

 den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 

Da das Plangebiet keine besondere Bedeutung für die biologische Vielfalt besitzt, treten diesbezüglich 

keine erheblichen Umweltauswirkungen auf. 

                                                           
2
 BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ (Stand: 06/2010): Informationsplattform www.biologischevielfalt.de 
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7.5 Landschaft und Ortsbild 

Der für die vorliegende Planung beanspruchte Einwirkungsbereich des Vorhabens befindet sich im besie-

delten Bereich. Das Ortsbild wird hier maßgeblich durch die umgebend bereits vorhandene mehrstöckige 

Bebauung geprägt. Zur Eingliederung der zusätzlich geplanten Bebauung dienen neben den Festsetzun-

gen zu Art und Maß der baulichen Nutzung auch die Festsetzungen zur Begrünung: 

- Innerhalb der Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit 
der lfd. Nr. 1 sind einheimische und standortgerechte Laubsträucher anzupflanzen.  

- Innerhalb der Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen mit 
der lfd. Nr. 2 ist nach Aufbau einer mind. 0,4 m Deckschicht eine Grünlandsaat einzusäen. 

- Mind. 30 % der Grundstücksflächen sind mit einheimischen, standortgerechten Laubgehölzen zu be-
pflanzen.  

Für das Schutzgut Landschaft ist daher in der Summe mit keinerlei zusätzlichen Beeinträchtigungen zu 

rechnen.  

 

7.6 Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäische Vogelschutzgebiete 

Das nächste Natura-2000-Schutzgebiet befindet sich mit dem EU-Vogelschutzgebiet Nr. 5614-401 „Feld-

flur bei Limburg“ in rund 2 km südlicher Entfernung vom Plangebiet. 

Da es durch die vorliegende Planung somit zu keiner Flächenbeanspruchung von Gebieten gemeinschaft-

licher Bedeutung und/oder Europäischen Vogelschutzgebieten (Natura 2000) kommt und auch im Einwir-

kungsbereich keine entsprechenden Gebiete vorhanden sind, können nachteilige Auswirkungen auf diese 

Schutzgüter ausgeschlossen werden.  

 

7.7 Mensch, Gesundheit und Bevölkerung 

Im Hinblick auf den Umweltbelang Mensch, Gesundheit und Bevölkerung sind durch die vorliegende Be-

bauungsplanänderung keine nachteiligen Wirkungen zu erwarten.  

 

7.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Kultur- und sonstige Sachgüter werden durch die Planung voraussichtlich nicht berührt. Sollten im Rah-

men der Erdarbeiten unerwartet Hinweise auf Bodendenkmale auftreten, ist umgehend die dafür zustän-

dige Behörde zu informieren. Funde und Fundstellen sind in unverändertem Zustand zu erhalten und in 

geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schützen. 

 

7.9 Gebiete zur Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität 

Die durch die Bebauungsplanänderung vorbereitete Bebauung wird keine besonderen, für die Luftqualität 

entsprechender Gebiete relevanten Emissionen zur Folge haben, so dass durch die Planung keine erheb-

lichen Beeinträchtigungen hinsichtlich der bestehenden und zu erhaltenden bestmöglichen Luftqualität 

resultieren. 
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8 Eingriffsregelung 

Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um ein beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB2007. 

Dieses Verfahren kann angewandt werden, wenn es der Wiedernutzbarmachung innerstädtischer Flä-

chen, Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung dient, die Größe der Grundfläche 

unterhalb von 20.000 m² bleibt (oder bei einer Grundfläche von 20.000 m² bis weniger als 70.000 m² nach 

einer Vorprüfung des Einzelfalls), keine Vorhaben, welche nach dem UVPG oder Landesrecht UVP-

pflichtig sind, vorbereitet werden und darüber hinaus keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der 

Erhaltungsziele und Schutzzwecke von FFH-Gebieten oder Vogelschutzgebieten bestehen. 

Da die durch den Bebauungsplan in den ausgewiesenen Baugebieten maximal mögliche Überbauung mit 

rd. 11.000 m² zudem deutlich unterhalb des unteren Schwellenwertes von 20.000 m² liegt (vgl. § 13a Abs. 

1 Satz 2 Nr. 1 BauGB), gelten gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Be-

bauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Ent-

scheidung erfolgt oder zulässig. 

§ 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB regelt, dass ein Ausgleich nicht erforderlich ist, soweit die Eingriffe bereits vor 

der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig waren. Eine auf der naturschutzrechtlichen Eingriffs-

regelung fußende Eingriffs-/Ausgleichsplanung wird daher vorliegend nicht erforderlich. 


